
Service

26 immobilia November 2006

Jus-News

Revision des GmbH-Rechts
Dr. Peter Burkhalter und Dr. Boris Grell sind Rechtsanwälte bei Hodler & Emmenegger in Bern und Zürich 
(www.swisslawyersgroup.ch)

Ausgangslage
Das GmbH-Recht wird nach seiner Einfüh-
rung im Jahre 1936 erstmals revidiert. Die 
Revision hat zum Ziel, das GmbH-Recht an 
die heutigen Bedürfnisse kleiner und mittle-
rer Unternehmen anzupassen, die GmbH mit 
dem revidierten Aktienrecht zu harmonisie-
ren und die europäischen Entwicklungen im 
Bereich des Gesellschaftsrechts zu berück-
sichtigen. Im Übrigen soll die Revision ganz 
allgemein der Verbesserung der wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen dienen. Die 
Bundesversammlung hat am 16. Dezember 
2005 verschiedene wichtige Änderungen 
des GmbH-Rechts und weiterer gesell-
schaftsrechtlich relevanter Bestimmungen 
beschlossen. Die revidierten Bestimmungen 
treten voraussichtlich Mitte des Jahres 2007 
in Kraft.

Ziel dieses Beitrages ist es, einen Überblick 
über die wichtigsten Änderungen und Neue-
rungen im GmbH-Recht zu geben. Gleichzei-
tig sollen für bereits bestehende GmbH-Ge-
sellschaften die wichtigsten Anpassungen 
aufgezeigt und vorzukehrende Massnahmen 
beschrieben werden.

Überblick
Die Rechtsform der GmbH verzeichnete in 
den 90er Jahren einen starken Anstieg an 
Gründungen. Wesentlicher Auslöser hierfür 
waren die neu eingeführten, verschärften 
Anforderungen an die Gründung einer Akti-
engesellschaft (insbesondere Anhebung 
des Mindestaktienkapitals von 50 000 auf 
100 000 Franken). Aufgrund dieser Wieder-
entdeckung der GmbH als Alternative zur 
Aktiengesellschaft erschien es dem Gesetz-
geber vordringlich, die zahlreichen und teil-
weise bedeutenden Mängel und Nachteile 
des geltenden GmbH-Rechts zu beheben. 
Gleichzeitig sollte die GmbH konsequent als 
personenbezogene Kapitalgesellschaft aus-
gestaltet werden.

Einpersonengesellschaft
Zur Gründung einer GmbH sind nach gelten-
dem Recht mindestens zwei Personen nötig. 
Deshalb behilft man sich in der Praxis häufi g 
mit «Strohleuten», die nur treuhänderisch 
als Gründer auftreten. Der Gesetzgeber er-
achtet das heutige Bedürfnis nach Einper-
sonenunternehmen als evident und verweist 
auf die entsprechende Rechtsentwicklung in 

der europäischen Union. Nach revidiertem 
GmbH-Recht wird daher die Gründung von 
Einpersonengesellschaften neu möglich 
sein.

Stammkapital
Nach geltendem Recht darf das GmbH-
Stammkapital nicht weniger als 20 000 Fran-
ken und nicht mehr als 2 Mio. Franken betra-
gen. Mit der Revision wird die obere Begren-
zung aufgehoben. Denn es besteht kein 
sachlich überzeugender Grund, Gesell-
schaften, die auf die Zufuhr von Eigenkapital 
angewiesen sind, in ihrem Wachstum zu be-
einträchtigen. Im Interesse der Kleinunter-
nehmen mit geringem Kapitalbedarf verzich-
tet der Gesetzgeber auf eine Erhöhung des 
minimalen Stammkapitals.

Stammanteile
Nach geltendem Recht darf jeder Gesell-
schafter nur je einen Stammanteil im Be-
trag von mindestens 1000 Franken (oder 
einem Vielfachen davon) besitzen. Zusätz-
lich ist zurzeit jede Veränderung des Beteili-
gungsbetrags oder die Abtretung eines Ge-
sellschaftsanteils mit einem schwerfälligen, 
kostspieligen Verfahren (Statutenrevision 
sowie öffentliche Beurkundung) verbunden. 
Um die Übertragung inskünftig erleichtern 
zu können, kann ein Gesellschafter neu 
mehr als einen Stammanteil besitzen. Zu-
dem wird der Mindestbetrag von bisher 
1000 Franken auf neu 100 Franken gesenkt. 
Weiter reicht für die Abtretung von Stamm-
anteilen neu die Schriftform aus. Diese Än-
derungen erlauben einem grösseren Kreis 
von beteiligten Personen, Stammanteile 
einfacher zu übertragen, ohne dass dabei 
der personenbezogene Charakter der GmbH 
verloren geht. Denn die Stammanteile sind 
auch nach der Revision nicht kapitalmarkt-
fähig.

Volle Liberierung
Nach den geltenden Bestimmungen muss 
für die Gründung einer GmbH mindestens 
die Hälfte des Stammkapitals liberiert (d. h. 
geleistet) werden. Dies geschieht in Form 
von Geld oder als Sacheinlage. Um den 
Gläubigerschutz zu verbessern, müssen die 
GmbH-Stammanteile neu voll liberiert wer-
den. Dies ist vertretbar, zumal das GmbH- 
Mindeststammkapital im Vergleich zum 
Aktienkapital von mindestens einzubezah-

lenden 50 000 Franken immer noch relativ 
tief ist. Allenfalls empfi ehlt es sich bei 
einem Stammkapital von 50 000 Franken 
oder mehr, die Aktiengesellschaft als mög-
liche Alternative zur GmbH genauer zu prü-
fen.

Keine Solidarhaftung
GmbH-Gesellschafter haften nach gelten-
dem Recht solidarisch für die vollständige 
Liberierung des gesamten, im Handelsregis-
ter eingetragenen Stammkapitals. Das la-
tente Risiko der persönlichen Haftung jedes 
Gesellschafters ist, im Gegensatz zum Akti-
enrecht, nicht auf die Liberierung des eige-
nen Gesellschaftsanteils beschränkt, son-
dern erstreckt sich auf das gesamte einge-
tragene Stammkapital. Weil in Zukunft die 
Stammanteile voll liberiert sein müssen, 
kann inskünftig auf die komplizierte und teils 
auch riskante Haftung für versäumte Leis-
tungen dritter Gesellschafter verzichtet wer-
den. Konsequenterweise haftet neu nur 
noch die GmbH für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft.

Keine jährliche Meldepflicht
Wegen der Pfl icht zur vollständigen Liberie-
rung der Stammanteile fällt die Pfl icht, dem 
Handelsregisteramt alljährlich eine Liste 
mit spezifi schen Angaben zu den einzelnen 
Gesellschaftern einzureichen, ersatzlos da-
hin.

Organisation
Fortan muss kein Geschäftsführer mehr 
zwingend Wohnsitz in der Schweiz haben. 
Neu genügt es, wenn ein Direktor der GmbH 
in der Schweiz wohnt. Auch können die Sta-
tuten fortan vorsehen, dass bestimmte, 
näher zu umschreibende Entscheide der Ge-
schäftsführer der Gesellschafterversamm-
lung zur Genehmigung vorgelegt werden 
müssen. Aber auch die Geschäftsführer kön-
nen inskünftig von sich aus der Gesellschaf-
terversammlung einzelne Fragen zur Geneh-
migung unterbreiten, falls die Statuten dies 
vorsehen.

Zudem werden neu die Sorgfalts- und Treu e-
pfl icht der beteiligten Personen ausdrück-
lich geregelt. Weiter besteht fortan für die 
Geschäftsführer ein gesetzliches Konkur-
renzverbot, das statutarisch ausgeschlos-
sen oder sogar auf Gesellschafter ausge-
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dehnt werden kann. Vorbehaltlich einer an-
deren statutarischen Regelung hat weiter 
der Vorsitzende in der Gesellschafterver-
sammlung resp. in der Geschäftsführung 
neu den Stichentscheid. Interessant ist 
auch die Neuerung, wonach die Statuten 
den Gesellschaftern gegen bestimmt um-
schriebene Beschlüsse der Gesellschafter-
versammlung ein Veto-Recht einräumen 
können.

Inskünftig ist jeder Geschäftsführer einzeln 
zur Vertretung der GmbH berechtigt, sofern 
die Statuten keine abweichende Regelung 
vorsehen. Insbesondere ist auch eine Über-
tragung der Geschäftsführung an Dritte, 
d. h. an Personen, die nicht Gesellschafter 
sind, möglich. Mindestens ein Geschäfts-
führer muss aber zur Vertretung befugt 
sein.

Revisionsstelle
Das geltende GmbH-Recht lässt es der Ge-
sellschaft offen, ob sie eine Revisionsstelle 
bezeichnen oder davon absehen will. Neu 
wird auf die entsprechende Anwendung 
der aktienrechtlichen Bestimmungen ver-
wiesen. Die Revisionspfl icht wird fortan un-
abhängig von der Rechtsform ausgestaltet 
sein und hängt von der wirtschaftlichen 
Bedeutung der betroffenen Gesellschaft 
ab.

Übergangsbestimmungen
Trotz des Prinzips der Nichtrückwirkung 
kommt das neue GmbH-Recht vom Zeitpunkt 
des Inkrafttretens an zur Anwendung. Dar-
aus folgt, dass auch eine bereits vor dieser 
Revision ins Handelsregister eingetragene 
GmbH die zwingenden neuen Revisionsbe-
stimmungen übernehmen muss. Den betrof-
fenen Gesellschaften wird dafür eine Über-
gangsfrist von zwei Jahren eingeräumt. Wird 
innert dieser Frist das nicht voll einbezahlte 
Stammkapital nicht liberiert, beschränkt sich 
die Revision allerdings darauf, die bisherige 
subsidiäre Haftung der Gesellschafter bis zur 
vollständigen Leistung der Einlagen andau-
ern zu lassen. 

Die Botschaft des Bundesrats zur GmbH-Re-
vision geht davon aus, dass eine bedeutende 
Zahl von Gesellschaften ihre Statuten anpas-
sen wird. Aufgrund der dispositiven Natur 
zahlreicher Revisionsbestimmungen müssen 
die Statuten in vielen Fällen nicht zwingend 
angepasst werden. Gleichwohl kann ein An-
passungsbedarf darin bestehen, die neuen 
dispositiven Regelungen statutarisch auszu-
schliessen.
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